
Revidierte Rheinschifffahrtsakte  
 

vom 17. Oktober 1868 in der Fassung vom 20. November 1963 
 
Inkraftgetretene Zusatzprotokolle  

 
Zusatzprotokoll Nr. 1: Änderung des Artikels 40bis: Ahndung der Zuwiderhandlungen gegen die 
Schifffahrtspolizeilichen Vorschriften 
in Straßburg unterzeichnet am 25. Oktober 1972, inkraftgetreten am 25. Februar 1975 
 
Zusatzprotokoll Nr. 2: Artikel 2 Absatz 3 und Artikel 4 (neu): Beförderungsbedingungen 
in Straßburg unterzeichnet, am 17. Oktober 1979, inkraftgetreten am 1. Februar 1985 
 
Zusatzprotokoll Nr. 3: Artikel 23, 32 und 37 (neu): Anpassung er Geldbußen bei Zuwiderhandlungen 
in Straßburg unterzeichnet, am 17. Oktober 1979, inkraftgetreten am 1. September 1982  
 
Zusatzprotokoll Nr. 4: Dieses Zusatzprotokoll ist gemäß seinem Artikel II am 31. Dezember 1999 
abgelaufen. (Strukturbereinigungsmaßnahmen) 
in Straßburg unterzeichnet, am 25. April 1989, inkraftgetreten am 1. August 1991.  
 
Zusatzprotokoll Nr. 7: Ergänzung des Artikels 23 um einen Absatz 2 betreffend die Anerkennung der 
Schiffszeugnisse und Schifferpatente 
in Straßburg unterzeichnet, am 27. November 2002, inkraftgetreten am 1. Dezember 2004 
 
In der Ratifikation befindliche Protokolle 
 
Zusatzprotokoll Nr. 5: Verlängerung der Strukturbereinigungsmaßnahmen bis zum 29. April 2003 
in Straßburg unterzeichnet am 28. April 1999  
Inkrafttreten : am ersten Tag des Monats nach Hinterlegung der fünften Ratifikationsurkunde 
 
 

Unterzeichnerstaaten Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

DEUTSCHLAND 18. Dezember 2002 

BELGIEN 11. März 2004 

FRANKREICH  

NIEDERLANDE 21. Januar 2000 

SCHWEIZ 5. Oktober 2000 
 
 
 
Zusatzprotokoll Nr. 6: Anhebung der Geldbußen au 25.000 Euro 
in Straßburg unterzeichnet am 21. Oktober 1999  
Inkrafttreten : am ersten Tag des Monats nach Hinterlegung der fünften Ratifikationsurkunde 
 

Unterzeichnerstaaten Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

DEUTSCHLAND 18. November 2002 

BELGIEN 11. März 2004 

FRANKREICH  

NIEDERLANDE 20. April 2000 

SCHWEIZ 24. September 2001 
 
 



Strassburger Übereinkommen über die Beschränkung der Haftung in der Binnenschifffahrt (CLNI) 
 
in Straßburg unterzeichnet, am 4. November 1988, Inkraftgetreten am 1. September 1997. 
 

Unterzeichnerstaaten Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

DEUTSCHLAND1 9. März 1999 

BELGIEN  

FRANKREICH  

LUXEMBURG2 8. Juli 1993 

NIEDERLANDE3 16. April 1997 

SCHWEIZ4 21. Mai 1997 
 
 
 
 

                                                 
1 Vorbehalte und Erklärungen Deutschlands nach diesem Übereinkommen 
Vorbehalte : 
1. Die Bundesrepublik Deutschland behält sich gemäß Artikel 18 Abs. 1 des Übereinkommens, dass das Übereinkommen das Recht 

vor, die Bestimmungen des Übereinkommens ganz oder teilweise nicht auf die in Artikel 18 Abs. 1 Buchstaben a bis c genannten 
Ansprüche sowie auf die in Artikel 18 Abs. 1 Buchstaben d und e CLNI genannten Fahrzeuge anzuwenden. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland erklärt nach Artikel 18 Abs. 2 des Übereinkommens, dass sie für Ansprüche aus einem Ereignis, 
das auf ihren Wasserstrassen eingetreten ist, die in Artikel 7 Abs. 2 Buchstaben a und b genannten Haftungshöchstbeträge nicht 
anwenden wird. 

Erklärung : 
Die Bundesrepublik Deutschland erklärt gemäß Artikel 15 Abs. 2 des Übereinkommens, dass das Übereinkommen für alle deutschen 
Gewässer gilt. 
2 Vorbehalte und Erklärungen Luxemburgs nach diesem Übereinkommen 
Vorbehalt: 
Das Übereinkommen ist jedoch nicht anzuwenden auf Ansprüche wegen Schäden, die durch eine Änderung der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers verursacht werden sowie auf Sport- und Vergnügungsschiffe und Schiffe, 
deren Verwendung zur Schifffahrt nicht des Erwerbes wegen erfolgt. 
Erklärung: 
Das Übereinkommen ist auch auf den schiffbaren Strecken der Sauer anwendbar. 
Innerhalb der Grenzen von Artikel 6 Absatz 2 haben Ansprüche wegen Beschädigung von Hafenanlagen, Hafenbecken, 
Wasserstraßen, Schleusen, Brücken und Navigationshilfen Vorrang vor den anderen Ansprüchen. 
3 Vorbehalte und Erklärungen der Niederlande nach diesem Übereinkommen 
Vorbehalt: 
Das Übereinkommen insgesamt ist nicht anzuwenden auf 
a) Ansprüche wegen Schäden, die durch eine Änderung der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des 

Wassers verursacht werden; 
b) Ansprüche wegen Schäden, die bei der Beförderung gefährlicher Güter durch diese verursacht werden, 
und dies gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des Übereinkommens. 
Erklärung: 
Das Königreich der Niederlande erklärt gemäß Artikel 15 Absatz 1 des Straßburger Übereinkommens über die Beschränkung der 
Haftung in der Binnenschifffahrt (CLNI), dass das Übereinkommen auf sämtlichen Binnenwasserstraßen der Niederlande zur 
Anwendung kommt. 
4 Vorbehalte und Erklärungen der Schweiz nach diesem Übereinkommen 
Vorbehalte: 
a) Die Schweizerische Eidgenossenschaft schließt die Anwendung des Übereinkommens auf Ansprüche wegen Schäden, die 

durch eine Änderung der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers verursacht werden, aus 
(Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a) ; 

b) Die Schweizerische Eidgenossenschaft schließt die Anwendung des Übereinkommens auf Sport- und Vergnügungsschiffe 
sowie auf Schiffe aus, deren Verwendung zur Schifffahrt nicht des Erwerbes wegen erfolgt (Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe d) ; 

c) Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und b des Übereinkommens 
vorgesehenen Haftungshöchstbeträge nicht anwenden (Artikel 18 Absatz 2). 

Erklärung: 
Der Bundesrat erklärt ferner gemäß Artikel 15 Absatz 2 des Übereinkommens, dass die schweizerische Eidgenossenschaft die 
Übereinkommensbestimmungen auch zwischen Basel und Rheinfelden anwenden wird. 
 



Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und 
Binnenschifffahrt 
 
in Straßburg unterzeichnet, am 9. September 1996 
Inkrafttreten : am ersten Tag des zweiten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde 
 
 

Unterzeichnerstaaten Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

DEUTSCHLAND 10. März 2004 

BELGIEN  

FRANKREICH 15. September 2005 

LUXEMBURG1 14. Mai 2002 

NIEDERLANDE 10. Juli 2000 

SCHWEIZ 16. Juli 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1Abgegebene Erklärungen Luxemburg nach diesem Übereinkommen 
Die luxemburgische Regierung ist berechtigt, als innerstaatliche Institution nach Artikel 9 (1) des Übereinkommens eine innerstaatliche 
Institution eines Mitgliedstaates der Europäischen Union zu bezeichnen. 
Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 3 (1), 11, 12 (2) und 13 des Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe und Annahme von 
Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt sowie Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 2.01 (1) und (2), 2.02, 2.03 (1) und (2), 3.03 (1) 
2. Absatz, 6.01 (1) und (3), 6.03, 7.01, 7.03, 7.04 (1) und (2), 7.05 (1) und (2), 7.09, 9.01, 9.03 und 10.01 werden mit einer Geldbuße 
zwischen zehntausend und eins und fünfundzwanzigtausend Francs belegt. 
Die Zuwiderhandlungen werden durch Protokolle der großherzoglichen Polizeibeamten oder der Bediensteten des Schifffahrtsamtes der 
mittleren Laufbahn der technischen Ingenieure gemäß Artikel 12 des Änderungsgesetzes vom 24. Januar 1990 zur Einrichtung und 
Ordnung eines Moselschifffahrtsgerichts festgestellt. 
 
 



Budapester Übereinkommen über den Vertrag über die Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt 
(CMNI) 
 
in Budapest unterzeichnet, am 22. Juni 2001, Inkraftgetreten am 1. April 2005 
 
Verwahrer: Regierung der Republik Ungarn 
 
 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden: 
Ungarn : 7. Mai 2002 
Luxemburg : 25. März 2004 
Rumänien : 3. April 2004 
Schweiz : 19. Mai 2004 
Kroatien : 7. Dezember 2004 
Tschechische Republik : 14. November 2005 
Bulgarien : 19. April 2006 
Niederlanden : 20. Juni 2006 
Russland : 11. April 2007 
Frankreich : 11. Mai 2007 
Deutschland : 10. Juli 2007 
Slowakei : 27. November 2007 
Moldau : 21. April 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europäisches Übereinkommen über internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen (ADN) 
 
unterzeichnet in Genf am 26. Mai 2000, Inkraftgetreten am 29. Februar 2008 
 
 
Das Übereinkommen wird ein Monat nach dem Zeitpunkt, zu den 7 Staaten ihre Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben inkrafttreten 
 
Die dem Übereinkommen beigefügte Verordnung wird zwölf Monate nach dem Inkrafttreten des 
Übereinkommens inkrafttreten. 
 
Verwahrer: Generalsekretär der Vereinten Nationen 
 
 
 
 
 
Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde: 
Russische Föderation : Beitritt am 10. Oktober 2002 
Niederlande : Annahme am 16. Mai 2003 
Ungarn : Beitritt am 4. Mai 2004 
Österreich : Beitritt am 9. November 2004 
Bulgarien : Ratifikation am 7. März 2006 
Luxemburg : Ratifikation am 24. Mai 2007 
Deutschland : Ratifikation am 31. Januar 2008 
Moldau : Annahme am 19. Februar 2008 
Frankreich : Genehmigung am 3. April 2008 
 


